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6. Organe
Der Ver€in weist folgende Organe auf:
. Generalversammlung
. Vorstand
. Rev¡sor

6.1 Ceneralversammlung
Oie ceneralversammlung der lVitglieder b¡ldet das oberste Organ des Vere¡ns Es gilt zwischen der

. Ordentlichen Generalversammlung

. Ausserordentl¡chen Generalversammlu ng

zu unterscheiden. Über jede der beiden Arten ¡st Protokoll zu führen.

6.1 .l Einberufung der ordentlichen Generalversamm lung

Die Einberufung erfolgt mindestens 2O Tage im Voraus unter Angabe sämtlicherTraktanden an alle zur

Teilnahme befugten l\4itglieder, Über nicht aufgeführte Traktanden darf n¡cht abgestimmt, iedoch unter

dem Traktandum ,Allgemeine tlmfrage'b€raten w€rden. Anträge von Seiten der l\4itglieder haben dem

Vorstand spätestens l4 Tage vorher bekannt gegeben zu werden.

Oie Jahresbeiträge werden alljährlich von der ordentl¡chen Ceneralversammlung festgesetzt.

l. Feststellung der Anwesenheit

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Wahl von 5l¡mmenzähler(n)

4. Eericht des Vorsitzend€n und ggf. weiterer Amtsträgerlnnen

4.l.Entlastung

5. inhallliches / fachliches Thema I

6. inhaltliches / fachliches Thema 2 usw.

7. Anträge

8. Sonstiges/Verschiedenes/Allfälliges (beschlussfreie oder spontane Themen)

9. T€rm¡n der nächsten Sitzung

6.1.2 Teilnahme
Die Teilnahme an der ordentl¡chen Generalversammlung ist fúr alle Aktivmitglieder und K¿ndidaten

obligatorisch. Entschuldigungen müssen dem Prås¡denten t4 Tage im Voraus in schriftlicher Form be-

gründet werden.

6.1.3 Beschlussfähigke¡t

Jede ordentliche Ceneralversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Aktivmit-

gliederanwesendsind Esentsche¡detdase¡nfachel\4ehr. lstdiesn¡chtderFall,mussnachl4Tagen
ein€ neu€ Generalversammlung elnberufen werden, die ohne Rúcksicht auf die Anzahl der Abwesenden

mit l\,lehrheitsbeschluss beschließen kann

Be¡ Stimmgle¡chhe¡t hat der Präsident den St¡chentscheid.

6.1.4 Ausserordentliche Generalversammlung
E¡ne außerordentliche Generalversammlung kann auf Antrag des Vorstandes, des Revisols oder s(hrift-

llch von mindestens ein Drittel der stimmberecht¡glen Aktivmitglieder unterAngaben derGÛnde ein-

berufen werden Eine solche außerord€ntliche Ceneralversammlung ist innerhalb von 30 Tage seit Zu-

stellung des Antrags durchzuführen. Anträge von se¡ten der Aktivmitglieder haben dem Vorstand spe-

testens l4Tage vorher bekannt gegeben zu werden'

6.2 Vorstand
Die Leitung der Formation Cheli, Erass & Chr¡ter best€ht aus einem Vorstand von fünf Akt¡vm¡tgl¡edern

O¡e Amtsdauer betr:igt e¡nJahr, nach deren Ablauf ist eine W¡ederuahl durch die Ceneralversammlung

möglich. Der Vorstand setzt s¡ch w¡€ folgt zusammen:

. Prås¡dent

. V¡ze-Präs¡dent

. Kassier

. Aktuar

. Tourmanager
Der Vorstand ist beschlussfäh¡g, wenn mindestens 3 [,litglieder anwesend sind Er trifft sich regelmäs-

sig zu Sitzungen, die auf Verlangen des Praisid€nlen oder auf Verlangen von m¡ndestens 3 Vorstands-

m¡tgl¡êd€rn stattfinden mússen. 8ei St¡mmengleichheit fällt dem Präs¡d€nten der Stichentscheid zu.

6.2.1 Richtbestimmungen des Vorstandes
DerVorstand darf keine finanziell€n Verpflichtungen eingehen, welche den Eetrag von CHF 750 - í¡ber-

steigen, Aufwendungen, die den genannten Betrag übersteigen, unterliegen der Genehmigung durch

die Vereinsversammlung. lm Weiteren ist es dem Vorstand untersagt Engagements einzugehen, deren

Finanzierung nicht durch eigene l\4ittel gedeckt sind.

lm Bankverkehr fú hr€n rechtsverbind lich€ Unterschriften kollektiv:
. der Präsident mit dem Kassier

. der Präs¡dent

. der Kassier

622 Aufgaben des Vorstandes
Einberuf ung der Generalversammlu ng

Planung und Abwicklung der laufenden Geschäfte

Vollzug der c€neralversammlu ngsbeschlússe

Vereinspolitische Z¡elsetzung (kurz-, mittel- und langfr¡st¡g)

Aufgaben der eínzelnen Vorstandsm¡tgliedern sind im Pflichtenheft ers¡chtl¡ch

7. Vere¡nshaushalt

7.1 Vereinsjahr
Das Vereinsjahr endet jeweils mit der ordentlichen Generalversammlung

DasRechnungsjahrdauertvom0l.0ì bisam3l.l2.DerKassierpràsentiertjeweilsdieJahresrechnung

des vergangenen Jahres

7.2 Errräge
Oie Erträge des Vereins bestehen aus:

. Enr¿¡g€n aus Konzerten und sonstig€n Veranstaltungen

. Jahresbeitraigen d€r Akl¡vmitgl¡eder

' Beiträgen der Cönner
. dem Vermôgensertrag

7.3 Vermdgen
Das Vermögen des Vereins besteht aus:

. den Bankguthaben

. der Kasse

. lnventar



8. AllgemeineBestimmungen
8.1 Statuten
Anderung oderErgänzung derstatuten können nur mitZwe¡dr¡ttelmehrhe¡tderanwesenden stimmbe-

rechtigten Vereinsmitglieder an einer Generalversammlung beschlossen werden.

8-2 Haftung / Vers¡cherung
Für die vom Verein eingegangenen Verbindlichk€iten haftet nur das Vere¡nsvermögen. E¡ne p€rsönliche

Haftung der Vereinsmltglieder ist ausgeschlossen.

Versich€rung ist Sache des M¡tgl¡edes.

8.3 D¡spensen
Dispensen müssen glaubhaft begründet und in schriftllcher Form an den Prãs¡denten ger¡chtet werden-

5¡e unt€rl¡egen der Cenehmigungspflicht des Vorstandes und dürfen n¡cht lánger als I 2 lvonate betra-

gen. Oer D¡spensierte hat weiterhin dieJahresbeiträge zu entrichten.

8.4 Vereinsauflösung
D¡e Auflösung des V€re¡ns kann nur an elner Generalversammlung beschlossen werden, sof€rn m¡n-

destens drei Vienel aller stimmb€rechtlgten l\4itglieder d¡eser beiwohnen und sich vier Fünftel der an-

wesenden Mitglieder dafûr aussprechen. lm Falle einer Auflösung der'cheli, Bfass & chriiter' sind

sámtliche Vereinsvermögensbeständ€ einer wohltát¡gen Organisation aus dem Kanton Obwalden zu

ü berge ben.

9. Schlussbestimmungen
Sämtl¡che in den vorliegenden Statuten nicht geregelten Angelegenheiten fallen in die Zuständigkeits-

kompetenz d€s Vere¡nsvorstandes und der Generalversammlung.

Alpnach Dorf den 3. Januar 2ol 3 Fo¡mation Cheli, Erass & Chrit€r

Präs¡dent Vizeprásident

.f,'w trNN\,"
Tob¡as Stalder Ursin Peter


